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Stadt Unterschleißheim, Landkreis München; 
Bebauungsplan Nr. 16 c „Michael-Ende-Schule“; 
Verfahren nach § 13a BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Sachverhalt 
Die Stadt Unterschleißheim beabsichtigt mit der o.g. Bauleitplanung insbesonde-
re den Neubau einer sanierungsbedürftigen Grundschule mit Sporthalle und 
Freianlagen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll das bestehende Schulgebäude 
einer bildungs- und vereinsbezogenen Nachnutzung zugeführt und der Kinder-
garten mit Turnhalle im Westen des Geltungsbereichs als Bestand gesichert 
werden. 
 
Bewertung und Ergebnis 
Die o.g. Bauleitplanung ist landesplanerisch als grundsätzlich raumverträglich zu 
bewerten. Allerdings weisen wir darauf hin, dass gemäß Ziel 6.2.1 des Landes-
entwicklungsprogramms Bayern (LEP) erneuerbare Energien verstärkt zu er-
schließen und zu nutzen sind. Vor diesem Hintergrund regen wir an, die Möglich-
keit zu prüfen, ob im Bebauungsplan Festsetzungen zur Förderung einer ver-
stärkten Erschließung und Nutzung von erneuerbaren Energien getroffen werden 
können. Denkbare Inhalte wären beispielsweise Festsetzungen zu baulichen 
Maßnahmen, die die Errichtung von Sonnenkollektoren und Photovoltaik begüns-
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tigen. Darüber hinaus bitten wir mit Blick auf Belange des Artenschutzes um Abstimmung des 
Vorhabens mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 
in den Regionen Ingolstadt (10) und München (14) 
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Geschäftsführung 

Sitz: München 
Emmy-Noether-Straße 2 
80992 München 
Telefon: +49 89 2361-0 
Amtsgericht München HRB 160 281 
USt-IdNr.: DE245887064 
Gläubiger-ID: DE1014000000030247 
 
Bankverbindung 
Postbank München 
BIC PBNKDEFFXXX 
IBAN DE79 7001 0080 0004 1008 03 

SWM Infrastruktur Region GmbH 
80287 München 
www.swm-infrastruktur-region.de 

 

 

 

 

 

 

 
 
21. Jan. 2020 
 
Bebauungsplan "Michael-Ende-Schule" 
mit integriertem Grünordnungsplan 
 
Anlage: Bestandsplanauszug Erdgas 
 
 
Sehr geehrte
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.12.2019 zu dem wir wie folgt Stellung 
nehmen. 
 
Den Bebauungsplan haben wir ohne Einwände zu Kenntnis genommen.  
 
Unsere Erdgasversorgungsanlagen sind im Bestandsplanauszug grün 
dargestellt. 
 
Von der Raiffeisenstraße führt ein Erdgashausanschluss zur Michael- Ende- 
Grundschule, der nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gehölzen  
überpflanzt werden darf. 
 
Schalten Sie uns jedoch bitte in das weitere Verfahren mit ein.  
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel.-Nr.: 089/2361- 6132 zur 
Verfügung.  
 
 

Ansprechpartner 

Netzsteuerung 
NB-NG-ÖV 
Telefon: +49 89 2361-3252 
Fax:       +49 89 2361-703252 

@swm-infrastruktur.de 
 
Auskunftsfallnummer: 197622 

 
 

SWM Infrastruktur Region GmbH / 80287 München 

Stadt Unterschleißheim 

Rathausplatz 1  
85716 Unterschleißheim  
 
 
 
 
 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

München     

    
 

WWA München - Heßstraße 128 - 80797 München 
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Standort 
Heßstraße 128 
80797 München 

Telefon / Telefax 
+49 89 21233-03 
+49 89 21233-2606 

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-m.bayern.de

www.wwa-m.bayern.de

Stadt Unterschleißheim 
Postfach 
85702 Unterschleißheim 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitun   +49 (89) 21233-2620 Datum 
20.12.2019  2_AL-4622-ML 29-14/2020 09.01.2020 
     

Bebauungspläne Unterschleißheim 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“ gem. § 2 Abs. 1 
BauGB, 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu genanntem Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt München als Trä-

ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. Über die im Text des Bebauungsplans 

aufgeführten Festsetzungen und Hinweise hinaus führen wir in den folgenden Punk-

ten 2.x die aus wasserwirtschaftlicher Sicht relevanten Ergänzungen oder Änderun-

gen auf. 

 

1. Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet und in keinem Überschwem-

mungsgebiet.  

Das Grundwasser weist im Plangebiet einen Flurabstand zwischen 4 und 5 Metern 

auf.  

 

2. Ergänzungen des Bauleitplans aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
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2.1 Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung 

Vor allem im südlichen Bereich des Vorhabens wird ein großer Teil der zur Verfügung ste-

henden Fläche überbaut. Dadurch ergibt sich ein deutlich eingeschränkter Bereich, in dem 

eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers möglich ist. 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans muss die Ver- und Entsorgung des beplanten 

Gebiets gesichert sein. Dazu zählt auch die Niederschlagswasserbeseitigung.  

Zur Sicherstellung der Entsorgung empfehlen wir daher im vorliegenden Fall, bereits im Be-

bauungsplan konzeptionell aufzuzeigen, wie anfallendes Niederschlagswasser beseitigt wer-

den kann. Dafür sind die für die Niederschlagswasserbeseitigung notwendigen und geeigne-

ten Flächen zumindest konzeptionell einzuzeichnen. 

Im vorliegenden Fall können wir aufgrund der fehlenden Kennzeichnung von Flächen zur 

Niederschlagswasserbeseitigung die Entsorgung des Plangebiets aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht nicht als gesichert ansehen. 

 

2.2 Wassergefährdende Stoffe 

Sollte der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geplant sein, so ist die Anlagenverord-

nung des Bundes - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV) - zu beachten und die Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes 

München zu beteiligen. 

 

2.3 Bodenschutz 

Der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesent-

lichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). 

 

2.4 Starkregenereignisse 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Gebäude auch abseits von oberirdischen Ge-

wässern Gefahren durch Wasser (z.B. Starkregenereignisse etc.) ausgesetzt sein können. 

Bei Starkregenereignissen und lokalen Unwetterereignissen können Straßen und Grundstü-

cke überflutet werden. Dies sollte bei der Festlegung von Erdgeschosshöhen bzw. der Aus-

bildung von Kellern etc. Beachtung finden.  

Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner Verschlechterung bei wild abflie-

ßendem Wasser für Dritte kommen (§37 WHG). 
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Das Landratsamt München erhält eine Kopie dieses Schreibens per E-Mail. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Baurat 

 





Ihre Referenzen
Ansprechpartner

Durchwahl
Datum
Betrifft

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Dingolfinger Str. 1-15, 81673 München 

  

  Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Hausanschrift Technische Infrastruktur Niederlassung Süd, Blutenburgstr. 1, 80636 München 
 Postanschrift Blutenburgstraße 1, 80636 München 
 Telekontakte Telefon +49 921 18-0, Telefax +49 921 18-1119, Internet www.telekom.de 
 Konto Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668 
  IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
 Aufsichtsrat Dr. Dirk Wössner (Vorsitzender) 
 Geschäftsführung Walter Goldenits (Vorsitzender, Maria Stettner, Dagmar Völckler-Busch 
 Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn 
  USt-IdNr. DE 814645262 

  



Datum
Empfänger

Blatt











 

 

 
Öffnungszeiten 
Mo,Di,Do,Fr 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Bitte Termine vereinbaren 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Bankverbindungen 
KSK München Starnberg Ebersberg 
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 

 
Postbank München 
IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04 
SWIFT-BIC PBNKDEFF 

 

 

 
 

 

Landratsamt München  Frankenthaler Str. 5-9  81539 München 

 
 
 
Stadt Unterschleißheim 
Rathausplatz 1 
85716 Unterschleißheim 
 
 

 

Bauen 
 

 Ihr Zeichen: 52-Ho 
Ihr Schreiben vom: 20.12.2019 
 

Unser Zeichen: 4.1-0062/2019/BL 
Unterschleißheim 

München, 06.03.2020 

stadt@ush.bayern.de   AZ: 4.1-0062/2019/BL;  

Auskunft erteilt: E-Mail: 
@lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 6221-2581 
Fax: 089 6221-442581 

Zimmer-Nr.: 

F 1.04 
 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren 
 
 

1. Verfahren der Stadt Unterschleißheim 

 
Bebauungsplan Nr. 16 c 

für das Gebiet Michael-Ende-Schule 
 

in der Fassung vom 09.12.2019 

 

  

Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB im beschleunigten Verfahren 

 

Schlusstermin für Stellungnahme: 30.01.2020 

 

2. Stellungnahme des Landratsamtes München 

2.1  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
 

 

2.2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

Sachstandes 
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2.3 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 Einwendungen 

 

 

  Rechtsgrundlagen 

 

 

  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2.4  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-

gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
1. Bei Ziffer 1 der Festsetzungen durch Planzeichen ist zu berichtigen, dass es sich 

hier wohl um die Wandhöhe handelt. Es ist zu ergänzen, dass es sich bei den an-
gegebenen 12,4 m um ein Beispiel handelt („Wandhöhe als Höchstmaß, z. B. 
12,4 m“). 
 

2. Im westlichen Bereich der Fläche G4 geht aus der Planzeichnung nicht eindeutig 
hervor, welche Wandhöhe hier für zwei der Teilbereiche festgesetzt werden soll. 
Die Festsetzung „WH 2,50 m“ ist hier nicht eindeutig zuordenbar und für einen der 
Teilbereiche fehlt eine Festsetzung zur Wandhöhe. 

 
3. In einem weiteren Teilbereich der Fläche G4 wird eine Wandhöhe von -0,5 m fest-

gesetzt. Falls die Stadt hier eine Abgrabung zulassen möchte, ist dies z. B. mit ei-
genem Planzeichen eindeutig festzusetzen. 

 
4. Bei der unter Ziffer 4 der Festsetzungen durch Planzeichen festgesetzten Ver-

kehrsfläche ist zu ergänzen, dass es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche han-
delt (Münchner Ring). 
 

5. Das Planzeichen „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ wird teilweise durch das Plan-
zeichen „Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern“ überlagert. Wir bitten um eindeutige Darstellung. 

 
6. Aus Rechtssicherheitsgründen empfehlen wir der Stadt, die Straßenbegrenzungsli-

nie als Abgrenzung der öffentlichen Verkehrsfläche vom privaten Baugrundstück 
entlang der Raiffeisenstraße, des Müller-Guttenberg-Weges sowie des Robert-
Koch-Weges noch in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufzunehmen 
und in die Planzeichnung einzutragen. 
Der textliche Hinweis Ziffer 7 auf den Verlauf der Straßenbegrenzungslinie entlang 
der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist hierfür u. E. nicht ausreichend. 
 

7. Die Angabe von § 40 Abs. 1 Nr. 14 BauGB sowie von § 41 Abs. 2 und § 213 
BauGB als einschlägige Rechtsgrundlagen für die unter Ziffer 5 getroffenen Fest-
setzungen durch Planzeichen kann nicht nachvollzogen werden. Wir bitten um 
Überprüfung. 
 

8. Das Planzeichen „Großbaumverpflanzung Linde“ kann nur unter den Hinweisen 
aufgeführt werden, da es hierfür an einer Rechtsgrundlage mangelt. 
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9. Die unter der Ziffer 6 der Festsetzungen durch Planzeichen aufgeführte „Umgren-

zung von Flächen für Nebenanlagen“ ist entsprechend der tatsächlichen Verwen-
dung in der Planzeichnung zu erläutern. Für die festgesetzten Flächen „St“, „Bus-
halt“ und „FSt/ Müll/ TG Zufahrt“ sind die in der jeweils festgesetzten Fläche zuläs-
sigen Nutzungen der Nebenanlagen in der Legende zu erläutern. 
Bislang fehlt bspw. die Erläuterung der Planeinschriebe „Bushalt“ und „TG Zufahrt“. 
Auch wären nach der derzeitigen Festsetzungen in allen Flächen für Nebenanlagen 
sämtliche in der Legende erläuterten Nutzungen zulässig. Wir bitten um Klarstel-
lung. 
 

10. Die festgesetzte Fläche für Nebenanlagen „FSt/ Müll/ TG Zufahrt“ am Müller-Gut-
tenberg-Weg, über die wohl auch die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgen soll, wird 
durch die festgesetzte Fläche für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern überlagert. Diese Fläche ist hier zurückzunehmen, da diese für die 
Errichtung von Nebenanlagen grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. 

 
11. Beim Planzeichen „Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung“ ist in der Legende zu 

ergänzen, was in der Planzeichnung tatsächlich abgegrenzt wird (Teilbereiche der 
Gemeinbedarfsfläche, GRZ, Baugrundstücke usw.). 

 
12. Das Planzeichen „Geplanter Abbruch Gebäudebestand“ wird in der Planzeichnung 

nicht verwendet. Da der Begründung zu entnehmen ist, dass der Abbruch von Ge-
bäuden Bestandteil des Gesamtkonzeptes ist, sollte dies auch in der Planzeich-
nung gekennzeichnet werden. 
 

13. Die Bemaßung ist unter den Festsetzungen aufzuführen, da diese sonst keine 
Rechtswirkung entfaltet. 
 

14. Für die Teilbereiche G1 bis G6 wird unter Ziffer 3.1 jeweils eine GRZ von 0,8 fest-
gesetzt. Für die Teilbereiche G5 „Sport und Spiel“ sowie G6 „Pausenhof“ wird für 
die geplante flächige Versiegelung eine GRZ festgesetzt, ohne dass hier überbau-
bare Grundstücksflächen vorgesehen sind.  
Nach den Ausführungen in der Begründung (Seite 13, Ziffer A.6.3) soll in den Teil-
bereichen G1, G5 und G6 jeweils eine GRZ von 0,4 zulässig sein. 
Wenn dies im Plan umgesetzt werden soll, ist für die Teilbereiche G1 bis G6 festzu-
setzen, dass es sich um die jeweiligen Baugrundstücke handelt (§ 19 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO). 
 
In der Begründung ist die zulässige Grundfläche in der Flächenbilanz aufzuzeigen 
(Seite 18, A.6.10). 
 

15. In der Begründung (Seite 13, A.6.3) wird erläutert, dass die Wandhöhen für die 
Teilbereiche G1, 2 und G3 bestandsorientiert festgesetzt (Ziffer 3.2) wurden. Wir 
bitten diesbezüglich um Überprüfung der zulässigen Wandhöhen, insbesondere für 
die Teilbereiche G 1 und G3. 
 

16. Für technische Aufbauten (wie z. B. Aufzugsüberfahrten) lässt Ziffer 3.2 der textli-
chen Festsetzungen eine Überschreitung der Wandhöhe um bis zu 1 m zu. Wir bit-
ten um Überprüfung, ob diese Überschreitung für Aufzugsüberfahrten ausreicht. 
 

17. Mit Satz 2 der textlichen Festsetzung 4.1 bringt die Stadt zum Ausdruck, dass der 
Bebauungsplan die Tiefe der Abstandsflächen regelt. Auf diese Formulierung kann 
verzichtet werden, da nur mit ausdrücklicher Anordnung der Geltung der Regelun-
gen der Abstandflächentiefen der BayBO, diese auch anzuwenden sind. 
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Allerdings sind in der Planzeichnung noch die Abstände der Baugrenzen zu den 
Grundstücksgrenzen und die Abstände zwischen den Bauräumen zu vermaßen. 
In der Begründung sind Erläuterungen zu den Abstandsflächen und zur ausrei-
chenden Belichtung und Belüftung (siehe Art. 6 Abs. 5 Satz 3, 2. Halbsatz BayBO) 
zu ergänzen. 
 

18. Für die textliche Festsetzung Ziffer 6 gibt es keine Rechtsgrundlage im Baupla-
nungsrecht. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB können lediglich die mit Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten zu belastenden Flächen unter Angabe der Begünstigten fest-
gesetzt werden. Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht an sich kann im Bebauungs-
plan nicht festgesetzt werden. Die Festsetzung ist entsprechend zu überarbeiten. 
 

19. In der Begründung sollte der geplante Nachweis der erforderlichen Stellplätze, dif-
ferenziert nach der jeweiligen Nutzung bzw. Zweckbestimmung, noch erläutert wer-
den. In diesem Zusammenhang bitten wir um Überprüfung, ob die als Flächen für 
Stellplätze und Fahrradabstellplätze ausgewiesenen Flächen ausreichen. 

 
20. Die in den Festsetzungen durch Text Ziffern 11.1 und 11.2 verwendeten Formulie-

rungen „soweit möglich“ bzw. „nach Möglichkeit“ sind rechtssicher zu konkretisie-
ren, wie z. B. in der Begründung auf Seite 17, A.6.9.5, Absatz 5. 

 
21. Auf Seite 9, A.5.1.2 Ziffer 4, sollte ergänzt werden, dass es sich hier um einen Aus-

zug aus dem Regionalplan Teil B IV handelt. 
 

22. Bei dem Auszug aus dem Flächennutzungsplan auf Seite 10 der Begründung han-
delt es sich u. E. um einen Auszug aus der Neuaufstellung, die noch nicht rechts-
wirksam ist. Wir bitten um Überprüfung. 

 
23. Der Bebauungsplan Nr. 16a ist nach unseren Unterlagen am 06.07.1979 in Kraft 

getreten. Wir bitten um Korrektur auf Seite 11, A.5.2, der Begründung. 
 
24. Nach der Planzeichnung wird die Linde aus Teilbereich G4 in den Teilbereich G6 

verpflanzt. Wir bitten um Überprüfung der Begründung (Seite 13, A.6.5.1). 
 
25. In der Begründung (Seite 12, A.6.1 und Seite 16, A.6.6) wird flächenmäßig jeweils 

auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes abgestellt. Wir weisen darauf hin, 
dass dies nicht zutreffend ist, da sich auch die öffentliche Straßenverkehrsfläche im 
Geltungsbereich befindet, die in den aufgeführten Flächenangaben nicht berück-
sichtigt worden ist. 
Auch ist in der Flächenbilanz eine öffentliche Grünfläche aufgeführt, für die es im 
Bebauungsplan keine entsprechende Festsetzung gibt. 

 
 

2.5 Zur Grünordnung, zum Immissionsschutz und zum Naturschutz wird auf die beiliegenden 
Stellungnahmen verwiesen, die Bestandteil unserer Stellungnahme sind. 
 

  

 

gez. 

 

  Technische/r Sachbearbeiter/in 
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 Anlagen: 

1 Stellungnahme des Sachgebietes 4.1.2.4 – Grünordnung vom 08.01.2020 
1 Stellungnahme des Fachbereiches 4.4.1 – Immissionsschutz vom 02.01.2020 
1 Stellungnahme des Fachbereiches 4.4.3 – Naturschutz vom 23.01.2020 
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  Sachl. Verf. Stellungnahme m.Ä. 
 
II. Mitzeichnung  
 

- Sachbearbeiter/-in 4.1.2.3 
 

- Sachgebietsleiter/-in 4.1.1.3 
 
 
 
III. Kenntnisnahme vor Auslauf 
 

- Fachbereich 4.1.2 
 

- Fachbereich 4.1.1 
 

- Referat 4.1 
 
 
 
IV. Sachbearbeiter/-in 4.1.1.3 
 

1. Änderung der Stellungnahme 
wegen Fachstelle/n (ggf.) 

 
2. Faxauslauf 

 
3. Statistikeintrag 

 
4. Änderung GekoS-Karteieintrag 

„Stellungnahme an Gemeinde“ in 
„Stellungnahme abgegeben“ 
mit Auslaufdatum 

 
5. Aktenweitergabe:  Umlauf 

jeweils erl.: ausgelaufen am 
 
 
 
V. Kenntnisnahme nach Auslauf 
 

- Sachbearbeiter/-in 4.1.2.3 
 

- Sachbearbeiter/-in 4.1.1.3 
 
 
 
VI. WV 
 
 
 



 

 
 

 
Öffnungszeiten 
Mo,Di,Do,Fr 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Bitte Termine vereinbaren 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Bankverbindungen 
KSK München Starnberg Ebersberg 
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 

 
Postbank München 
IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04 
SWIFT-BIC PBNKDEFF 

 

 

 
 

 

Landratsamt München  Frankenthaler Str. 5-9  81539 München 

 
 
Sachgebiet 4.1.1.3 
Bauleitplanung 
im Hause 
 
 
 

 

Bauen 
 

 Ihr Zeichen: 4.1-0062/2019/BL 
Unterschleißheim 

Ihr Schreiben vom: 23.12.2019 
 

Unser Zeichen: 4.1.2.4 Grünordnung 

München, 08.01.2020 

Fehler! Textmarke nicht definiert.   AZ: Fehler! Textmarke nicht definiert.-0062/2019/BL;  

Auskunft erteilt: E-Mail: 
@lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 6221-1601 
Fax: 089 6221-441601 

Zimmer-Nr.: 

F 1.62 
 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren 
 
Interne Beteiligung Fachstelle der Grünordnung 
 
 

1. Verfahren der Stadt Unterschleißheim 

 
Bebauungsplan Nr. 16 c 

für das Gebiet Michael-Ende-Schule 
 
in der Fassung vom 09.12.2019 

 

  
Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB im beschleunigten Verfahren 
 
Schlusstermin für Stellungnahme: im Amt 24.01.2019 bei der Gemeinde 31.01.2019 
 

2. Stellungnahme 

Anregungungen zur Grünordnung 
Textliche Festsetzungen 8. Grünordnung 
 
8.3  
Wir möchten aufgrund aktueller Erfahrung anregen, die Festsetzung noch eindeutiger zu for-
mulieren. Textvorschlag: 
[…] Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Pflanz- oder Erhaltungsgebot festge-
setzten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs zu fördern und zu pflegen. Ausgefal-
lene Gehölze sind spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode in einer gleichwer-
tigen Art derselben Wuchsklasse nachzupflanzen (Mindestpflanzgrößen gemäß 9.). 
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8.7  
Für den Baumschutz könnte zusätzlich in den Hinweisen 2. aufgenommen werden, dass so-
wohl die DIN 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen – als auch die RAS-LP4 - Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Land-
schaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren - zu be-
achten sind. 
 
9. Artenlisten 
Nachdem die deutschen Namen von Feld-Ahorn und Berg-Ulme korrekt geschrieben sind, 
sollte dies auch bei Berg-Ahorn (jetzt Bergahorn), Rot-Buche, Stiel-Eiche und Winter-Linde 
verbessert werden. 
 
Wir bitten zusätzlich um eine Ergänzung hinsichtlich des spartenfreien Wurzelraumes für alle 
Baumpflanzungen, vor allem wegen der festgesetzten Baumpflanzungen nahe an oder in ver-
siegelten Flächen. 
 
Für eine gesunde Entwicklung, Langlebigkeit und wenig Pflegeaufwand empfehlen wir fol-
gende Gesamtvolumen für den durchwurzelbaren Raum bei Baumneupflanzungen: 

• Bäume I. Ordnung (Großbäume über 20 m Höhe): 29 – 36 m³ 

• Bäume II. Ordnung (mittelgroße Bäume 10-20 m Höhe): 21 – 28 m³ 

• Bäume III. Ordnung (Kleinbäume bis 10 m Höhe): 13 – 20 m³ 

• Obstbäume: 13 – 18 m³ 
 
Hintergrundinformationen: 
Gemäß DIN 18916 ist ein durchwurzelbarer Raum von mind. 16 m² Grundfläche und mind. 80 
cm Tiefe, also von knapp 13 m³ sicherzustellen. Nach Angaben der FLL sollte eine Baum-
grube jedoch eine Mindesttiefe von 1,5 m haben. 
Eine offene Baumscheibe kann eine deutlich geringere Fläche als 16 m² aufweisen, wenn 
eine Erweiterung des Wurzelraumes unter Verkehrsflächen nach den Zusätzlichen Techni-
schen Vorschriften für die Herstellung und Anwendung verbesserter Vegetationstragschichten 
(ZTV-Vegtra-Mü) erfolgt. Die Größe der offenen Bodenfläche mit Substrat A muss mindes-
tens 2 m² bei einer Tiefe von 1,5 m betragen, die Erweiterung mit verdichtbarem Spezialsub-
strat nach ZTV-Vegtra-Mü (Substrat B) muss je nach Wuchsordnung des Baumes ein Ge-
samtvolumen von bis zu 36 m³ durchwurzelbaren Raum bieten. 
 
Wir empfehlen folgenden Hinweis (sonst für  Spielplätze) aufzunehmen: 
Im Bereich Schulbereich dürfen giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen – jeweils 
neueste Fassung – mit einer Einstufung von „stark giftig“, „giftig“ und „schwach giftig“ nicht 
gepflanzt werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Wir bitten Sie, Termine zu vereinbaren. 
 
Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Dienstgebäude / Erreichbarkeit 
Frankenthaler Str. 5-9 
U-Bahn, S-Bahn: U2, S3, S7 
Straßenbahn Linie 17 
Bus Linien 54, 139, 144, 147 
Haltestelle Giesing-Bahnhof 
 
Tiefgarage im Haus 
Zufahrt über Frankenthaler Str. 

Bankverbindungen 
KSK München Starnberg Ebersberg 
(BLZ 702 501 50) Konto Nr. 109 
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 
Postbank München 
(BLZ 700 100 80) Konto Nr. 481 85-804 
IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04 
SWIFT-BIC PBNKDEFF 

 
 
 

Landratsamt München  Frankenthaler Str. 5-9  81539 München 
 

  
An das 
 
Sachgebiet 4.4.1.3 
Bauleitplanung 
 
- i m  H a u s e - 

 

Immissionsschutz und  
staatliches Abfallrecht 

 Ihr Zeichen: 4.1-0062/2019/BL 

Ihr Schreiben vom: 23.12.2019 
 

Unser Zeichen: 4.4.1-0062/2019/BL 

München, 02.01.2020 

  

Auskunft erteilt: E-Mail: 
@lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 / 6221-1608 
Fax: 089 / 6221 44-1608 

Zimmer-Nr.: 

F 2.54 

1. Stadt Unterschleißheim 
   Flächennutzungsplan      mit Landschaftsplan 

  Bebauungsplan Nr.16 c  i.d.F. vom 09.12.2019 für das Gebiet „Michael-Ende-Schule“ 
 mit Grünordnungsplan 

 dient der Deckung des dringenden Wohnbedarfs   ja  nein 
   Sonstige Satzung 

  Frist für die Stellungnahme: 24.01.2020 (intern) (§ 4 Abs. BauGB) 
 Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

2. Träger öffentlicher Belange 

Sachgebiet Immissionsschutz 

2.1  keine Äußerung 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht 
überwunden werden können (z. B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 Einwendungen 

  Rechtsgrundlagen 

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Fachliche Informationen: 
 
- Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung Projekt-Nr. 1749 – 2019 / B-

Plan V01 vom 09.12.2019 der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH muss in die Be-
gründung und den Bebauungsplan Nr. 16 c eingearbeitet werden. 

 

  
 
 

  
 
 

                 

    
 



 

 
Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Bitte Termine vereinbaren 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Bankverbindungen 
KSK München Starnberg Ebersberg 
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 

 
Postbank München 
IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04 
SWIFT-BIC PBNKDEFF 

 

 

 
 

Landratsamt München  Frankenthaler Str. 5-9  81539 München 
 

  
Sachgebiet 4.1.1.3 
im Hause  

Naturschutz, Erholungsgebiete, 
Landwirtschaft und Forsten 
 

 Ihr Zeichen: 4.1-0062/2019/BL 

Ihr Schreiben vom: 23.12.2019 
 

Unser Zeichen: 4.4.3-BL/StS 

München, 23.01.2020 

  

Auskunft erteilt: E-Mail: 
lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 / 6221-2414 
Fax: 089 / 6221 44-2414 

Zimmer-Nr.: 

F 2.17 

 
 

1. Stadt Unterschleißheim 

  Flächennutzungsplan   mit Landschaftsplan 
 

 

  Bebauungsplan Nr. 16 c 

 

 für das Gebiet Michael – Ende -Schule 

 

 mit Grünordnungsplan 
  

 

  Sonstige Satzung 
 

 

  Frist für die Stellungnahme: 24.01.2020 
 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

2.1  Keine Äußerung 
 

 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
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2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

Sachstandes 
 

 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 Einwendungen 

 

 

  Rechtsgrundlagen 

 

 

  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-

gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Die Antragsunterlagen enthalten keine Angaben zur Durchführung der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) nach § 44 BNatSchG, sowie - aufbauend darauf - zu ggf. geplanten 
CEF-Maßnahmen. Diese Unterlagen sind nachzureichen, bevor eine endgültige Stellung-
nahme abgegeben werden kann. 
 
Wir empfehlen eine Festsetzung folgenden Punktes: 
Zum Schutz von Vögeln ist bei Glasflächen, welche eine Fläche von 3 m² überschreiten, auf 
Vogelschutzglas mit eingebauter Folie (oder ähnliche Mechanismen zur Vermeidung von Vo-
gelanprall) zurückzugreifen. 
 
Zur Verbesserung des Stadtklimas und zur zusätzlichen Verringerung von Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft wäre es wünschenswert, wenn zusätzlich zur Dachbegrünung 
eine Fassadenbegrünung der Gebäude festgesetzt würde. 
 
Hinweise für den/die Planersteller/in:  
 
Gemäß Art. 11a BayNatSchG ist bei Bauvorhaben verstärkte Achtsamkeit auf den Schutz von 
Insekten und darauf aufbauend auf insektenfreundliche Beleuchtung zu richten. Hierfür wird 
auf die Empfehlungen auf Seite 4 der Recherche des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
„Lichtverschmutzung – Ursache des Insektenrückgangs?“ (www.anl.bayern.de/publikatio-
nen/anliegen/doc/an41122voith_et_al_2019_lichtverschmutzung.pdf) verwiesen. Für weitere 
Informationen oder Rückfragen steht die untere Naturschutzbehörde gerne jederzeit zur Ver-
fügung. 

    

 

   

 Anlagen 

 
 

 
 
 

http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an41122voith_et_al_2019_lichtverschmutzung.pdf
http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an41122voith_et_al_2019_lichtverschmutzung.pdf

